
 

 

Wie verhalte ich mich im  
Gebäude und auf dem 
Gelände? 

• Das Tragen von medizinischen Masken ist 

auf den Fluren und auf dem Weg zum Ar-
beitsplatz für alle verpflichtend. 

• Am Arbeitsplatz kann der Mundschutz abge-

legt werden. (Abstand einhalten!!!) 
Ausnahme: Kantine im Bereich hinter der 
Essensausgabe 

Büros 

• Büros sind alle 20 min zu lüften 

• Entzerrung der Personen: versetzte Arbeits-
zeiten, Homeoffice, … 

• Max. 2 Personen dauerhaft in einem Büro, 
(Geimpfte und Genesene zählen nicht mit) 

Sonderregelungen 
Angestellte 

• Mitarbeiter*innen, welche die Möglichkeit auf 

Homeoffice haben, können dies in Anspruch 
nehmen. 

Besprechungen 

• Keine Verpflichtung zum Tragen 

einer medizinischen Maske, wenn die Min-
destabstände eingehalten werden. 
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Ich wasche meine Hände 

mind. 20 Sekunden mit 
Seife und desinfiziere 

 

 

 

 

Ich huste oder niese in 
die Armbeuge. 

 

 

 

 

Ich halte immer 2 Meter 
Abstand zu anderen Per-
sonen.  

 

 

 

 

Ich umarme niemanden. 
Ich gebe niemandem die 
Hand.  

 

 

 

 

Ich meide größere Grup-
pen  

 

 

 

 

Wenn ich krank bin, blei-
be ich zuhause.  

 

 

 

 

Ich trage eine 
 medizinische bzw. FFP2 

Maske 

 

 

 

 

Wir lüften regelmäßig 



 

 

Schließungen/Verbote 

• In den Umkleideräumen gilt Mundschutz-

pflicht! 

• Therapieangebote wie Krankengymnastik, Er-

gotherapie, Logopädie etc. können einge-
schränkt unter Beachtung der Hygienemaß-
nahmen stattfinden. 

• Nach Absprache und unter Einhaltung der Hy-

gienemaßnahmen könne Räumlichkeiten 
auch von Externen genutzt werden. 

• Seminare/Fortbildungen sind, wenn möglich, 

durch Online-Seminare zu ersetzen. 

 

Personentransport: 

• In den Fahrzeugen befinden sich 
Desinfektionsmittel . 

• Das Tragen von medizinischen Masken ist ab 
2 Personen verpflichtend. 

• Alle Sitzplätze in den Fahrzeugen können ge-
nutzt werden. 

Aufsicht 

• Kontinuierliche Aufsicht - evtl. auch verstärken 

während der Pausen. 

• Tägliche Auffrischung der Hygieneregeln. 

Gruppenräume 

• Bei Ankunft müssen alle Beschäftigten  

sofort in die Gruppe an ihren Arbeitsplatz ge-
hen. 

• Nach dem Toilettengang sind die Hände im 

Gruppenraum zu desinfizieren. 

• Reinigen der Arbeitsmaterialien mit Allzweck-

reiniger nach Bedarf bzw. nach Personen-
wechsel. 

• Falls möglich, sind personenbezogene Werk-

zeuge/Maschinen beizustellen. 

• Die Gruppenräume werden über das normale 

Maß hinaus gelüftet. 

Kantine 

• Reduzierung der Stühle entsprechend der An-

zahl der anwesenden Beschäftigten. 

• In der Warteschlange sind die Boden- 

markierungen vor der Essensausgabe, der 
Kaffeetheke etc. einzuhalten. 

• Die Essensausgabe wird nach Arbeitsgruppen 

und deren Pausen gesteuert. 

• Tische müssen nach jeder Person mit All-

zweckreiniger gereinigt/desinfiziert werden. 

• Die FuB isst grundsätzlich in den eigenen 

Räumlichkeiten und nicht in der Kantine. 

• Externe sollten nach Möglichkeit die Kantine 

meiden. Ungeimpfte Externe dürfen nur mit 
gültigem PCR-Test die Kantine betreten. 

Besucher, Praktikanten, 
Kunden ... 

• In der Regel ist das Betreten des Gebäudes 
durch Nicht-Betriebsangehörige während der 
Arbeitszeit verboten. 

• Kurzfristige Praktika können eingeschränkt 
stattfinden. (keine Sozialpraktika, etc.) 

• BBB Praktika können ohne Einschränkungen 
stattfinden. 

• Langfristige Praktika (ab ca. 3 Monate) kön-
nen durchgeführt werden 

• Testungen durch die Agentur für Arbeit, Pro-
bebeschäftigungen, Sozialstunden ableisten 
etc. können nur in der iD durchgeführt wer-
den. 

• Haus und Werkstattführungen sind einge-
schränkt möglich 

• Servicetechniker, Vertreter, etc. ist der Zutritt 
gestattet. 

• Die Anwesenheit betriebsfremder Personen in 
den Gebäuden der WfbM/iD muss über das 
Formblatt „FO_UP607.8_Anwesenheit“ oder 
digital dokumentiert werden.  

3G-Nachweis 

• Der Zutritt zur Arbeitsstätte ist nur mit 3G-
Nachweis gestattet.  

• Für Geimpfte und Genesene gibt es keine 
Verpflichtung zum Testen. 
Das Angebot der freiwilligen Testung besteht. 

• Ungeimpfte müssen sich 2 x wöchentlich 
testen lassen. 

• Externe, ungeimpfte Personen können sich 
nach Absprache bei uns testen lassen. 


